
Stadtverwaltung Stolpen  

Sitzungs-Beschluss-Vorlage 

Beschlussfassung im Stadtrat am 26.09.2022 

Beschluss-Nr. Anzahl der Mitglieder: 17 Ja-Stimmen: 

öffentlich X davon anwesend: Nein-Stimmen: 

nicht öffentlich davon befangen: Stimmenthaltungen: 

1. Bezeichnung der Vorlage: Vergabe der Bauleistung zum Los 05 – Stahl und Metallbau – 
ortsfeste Steigleiter/Notleiteranlage im Zusammenhang mit dem 
Bauvorhaben Umbau Erdgeschoss Rathaus und barrierefreier 
Zugang/Brandschutzmaßnahmen, Markt 1 in 01833 Stolpen 

2. Gesetzliche Grundlagen: VOB/A; SächsGemO, Hauptsatzung

3. Beschluss: Der Stadtrat beschließt die Vergabe der Bauleistung Los 05 – Stahl und 
Metallbau – ortsfeste Steigleiter/Notleiteranlage im Zusammenhang mit 
dem Bauvorhaben Umbau Erdgeschoss Rathaus und barrierefreier 
Zugang/Brandschutzmaßnahmen, Markt 1 in 01833 Stolpen, Produkt 
11.13.05.25; Sachkonto 283100.an den wirtschaftlichsten Bieter, die 
Firma Schmiede Stolpen Kalauch GmbH aus Stolpen zur 
Bruttoangebotssumme von 30.155,79 Euro.

4. Begründung: 

Die ausgeschriebene Bauleistung zum Baulos Los 05 – Stahl und Metallbau – ortsfeste 
Steigleiter/Notleiteranlage ist Gegenstand der notwendigen Brandschutzarbeiten im Objekt 
Rathaus Stolpen. Dabei soll u.a. durch den Einbau einer Steigleiter/Notleiteranlage der              
2. Rettungsweg aus dem 1. und 2. OG des Rathauses sichergestellt werden.  
Die erforderlichen Arbeiten sollen im Zeitfenster 10 bis 11/2022 ausgeführt werden.  

Die Bauleistung zum Los 05 wurde beschränkt nach VOB/A unter 13 Fachfirmen aus der 
näheren Umgebung ausgeschrieben. Zum Zeitpunkt der Submission am 11.08.2022 lag nur 
ein Kostenangebot vor. 

Durch das Planungsbüro bauplanconcept ingenieure gmbh wurde die Prüfung/Wertung des 
eingereichten Angebotes durchgeführt.  

Die vom Planungsbüro für das Baulos erstellte aktuelle Kostenberechnung beläuft sich auf 
22.840,24 Euro. Die Mehrkosten des vorliegenden Angebotes gegenüber der 
Kostenberechnung belaufen sich auf 7.315,52 Euro (32 %).  

Aufgrund der gegebenen derzeitigen bauwirtschaftlichen Situation sollte unabhängig von der 
kritischen wirtschaftlichen Bewertung des vorliegenden Angebotes die Leistung gemäß 
beigefügtem Vergabevorschlag vergeben werden.  



Die Finanzierung der beauftragten Leistung ist im HH der Stadt Stolpen gesichert und wird 
durch Fördermittel von Bund und Land aus dem Städtebauförderprogramm SOP/LZP - Aktive-
Stadt- und Ortsteilzentren bezuschusst. 

Hirdina 
Bürgermeister Dienstsiegel 


